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KG: Keine Bindung an unwirksame Honorarvereinbarung 
 

Entscheidung vom 07.07.2005 - 4 U 113/04 
 
1. Der Architekt ist an eine unwirksame - weil unterhalb der Mindestsätze liegende - 

Vereinbarung nicht gebunden. 
 
2. Zwar verhält sich der Architekt grundsätzlich widersprüchlich, wenn er ein Honorar 

verlangt, das weit über das vereinbarte hinausgeht. Er kann aber den Mindestsatz 
abrechnen, wenn der Bauherr auf die Wirksamkeit der den Mindestsatz 
unterschreitenden Vereinbarung nicht vertrauen durfte. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn er den Mindestsatzverstoß bei Abschluss der Vereinbarung kannte. 

 
 

OLG Nürnberg: Ingenieurvertrag - Planung von Wasserleitungen 
 

Entscheidung vom 27.04.2005 - 6 U 2927/04 
 
Der Einsatz von verzinkten Stahlrohren für die Trinkwasserversorgung stellte im Jahr 
1993 keinen Planungsfehler des Ingenieurs dar, da dieses Vorgehen zumindest in den 
Jahren 1993 bis 1996 dem Stand der Technik entsprach. 
 
 

OLG Schleswig: Möblierung ohne gesonderten Auftrag - Honorarzuschlag? 
 

Entscheidung vom 18.04.2006 - 3 U 14/05 
 
1. Im Rahmen seiner Grundleistungen muss sich der Architekt auch mit den 

Vorstellungen des Bauherrn zur losen Möblierung befassen, wenn er das 
Raumprogramm zeichnerisch umsetzt. Ein Zuschlag wird ohne gesonderten Auftrag 
zur Planung oder Beschaffung der Möbel selbst dann nicht verdient, wenn die 
Räumlichkeiten - wie hier im Falle einer Klinik - eine individuelle Möblierung 
erfordern. 

 
2. Als Grundleistung der Phase 7 nach § 15 HOAI muss der Architekt auch ein im 

Rahmen einer beschränkten Ausschreibung abgegebenes Nebenangebot ohne 
gesonderte Abrechnungsmöglichkeit prüfen und werten. Die Wertung schließt die 
Feststellung ein, ob der Unternehmer in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
auskömmlich in der Lage sein wird, die Leistung zu diesem Preis ordentlich zu 
erbringen. 

 
 

BVerwG: Berechnung der Geschossfläche 
 

Entscheidung vom 07.06.2006 - 4 C 7.05 
 
1. Bei der Berechnung der Geschossfläche von Aufenthaltsräumen in Nicht-

Vollgeschossen nach § 20 Abs. 2 Satz 2 BauNVO 1968 ist § 44 II. BV nicht 
entsprechend anzuwenden. 

 
2. Ein an den Außenwänden eines Gebäudes angebrachter Vollwärmeschutz ist bei der 

Ermittlung der Geschossfläche nach § 20 Abs. 2 Satz 1 BauNVO 1968 
mitzurechnen. 

 
3. Zur Revisibilität von Bundesrecht bei Anwendung von Landeskostenrecht. 


